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Anschluss von ambulantem Gewerbe 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für den Anschluss und für die Abrechnung der Energielieferung für Abnehmer im am-
bulanten Gewerbe gab es bei der E.ON Hanse bisher eine Preisblatt-Regelung, die den 
aktuellen gesetzlichen Vorgaben nach dem EnWG (Unbundling, Trennung von Netz 
und Handel) nicht mehr entspricht.  
 
Insofern weist der neue Netzbetreiber, die Schleswig-Holstein Netz AG darauf hin, 
dass das bisherige Preisblatt aus dem Register 4 des Installateurringbuches keine Ver-
wendung mehr findet. Unsererseits werden nun lediglich die Anschlusskosten entspre-
chend der Ziffer 1.5 der Ergänzenden Bedingungen zur NAV für den Netzanschluss in 
Rechnung gestellt. 
 
Bezüglich der Belieferung mit elektrischer Energie steht es dem Installateur frei, einen 
Lieferanten seiner Wahl auszuwählen und entsprechend zu beauftragen. Sofern eine 
solche Beauftragung nicht vorgenommen wird, werden wir die jeweilige Verbrauchs-
stelle gemäß den gesetzlichen Vorgaben dem örtlichen Grundversorger zur Beliefe-
rung mit elektrischer Energie übergeben. 
 
Damit trotzdem die Aufwendungen des Installateurs für den Anschluss der einzelnen 
Abnehmer im ambulanten Gewerbe (Einsatz Material und Personal) abgedeckt werden 
können, sind diese - möglichst als Pauschale - direkt zwischen dem Installateur und 
seinem Auftraggeber, dem Abnehmer im ambulantem Gewerbe abzurechnen. 
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Das bedeutet auf der einen Seite zusätzliche Kosten für die Abnehmer im ambulanten 
Gewerbe. Auf der anderen Seite findet eine Kostenentlastung durch den Wegfall der 
Preisstaffelung in der Strompreisberechnung für die Abnehmer im ambulanten Ge-
werbe statt. 
 
 
Freundliche Grüße 
E.ON Hanse Aktiengesellschaft  
im Auftrage der 
Schleswig-Holstein Netz AG 
 
      
 
ppa. Siegfried Sass   i.A. Jürgen Dürr  


